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genheit geworden ist, die gesellschaftlichen Kräfte in ihrer erzieherischen 
Tätigkeit in den Strafvollzugseinrichtungen allseitig zu unterstützen und 
entsprechend auftretenden Schwerpunkten zu lenken. Dem dienen auch 
systematische, mit den gesellschaftlichen Kräften durchgeführte Ausspra
chen leitender Offiziere der Strafvollzugseinrichtungen. Dadurch wird die 
Erziehungsarbeit des sozialistischen Strafvollzuges wirklich komplex und 
nicht zuletzt im Interesse der Vorbereitung der Strafgefangenen auf die 
Wiedereingliederung so wirkungsvoll wie möglich gestaltet.

Die durch die Vollzugsorgane zu treffenden Vereinbarungen mit den Or
ganisationen, Organen, Betrieben und Einrichtungen sowie Kollektiven 
der Werktätigen sollen das Ziel, die Art und den Umfang der Mitwir
kung und die Zusammenarbeit zwischen dem Strafvollzug und den betei
ligten Institutionen enthalten. Der sozialistische Strafvollzug ist zur Ge
staltung einer kontinuierlichen Erziehungsarbeit daran interessiert, einen 
möglichst stabilen Kreis gesellschaftlicher Kräfte für die Unterstützung 
seiner verantwortlichen Arbeit zu gewinnen und zu erhalten.

Anerkennungen und Disziplinarmaßnahmen

§ 33

Anerkennungen und Disziplinarmaßnahmen sind im System der Erzie
hungsmaßnahmen unter Beachtung des Gesamtverhaltens und der Per
sönlichkeit der Strafgefangenen differenziert anzuwenden.

Erläuterung

In der Erziehung der Strafgefangenen hat die richtige Anwendung von 
Anerkennungen und Disziplinarmaßnahmen eine große Bedeutung. Sie 
sind erziehungsfördernde Maßnahmen besonderer Art. Von besonderer 
Wichtigkeit ist dabei die gesetzliche Forderung, bei ihrer Anwendung 
stets das Gesamtverhalten und die Persönlichkeit der Strafgefangenen 
zu berücksichtigen. Aus ihr ergibt sich deutlich, daß auch hier im Inter
esse einer wirkungsvollen Erziehungsarbeit wohlüberlegt zu differenzie
ren ist. Die Disziplinarberechtigung ist in den Durchführungsbestimmun
gen zu diesem Gesetz geregelt.
Die Anwendung von Anerkennungen und Disziplinarmaßnahmen bedarf 
der ständigen Analyse und einer entsprechenden Auswertung für die Ge
samterziehungsarbeit des sozialistischen Strafvollzuges. Insbesondere sind 
dabei auch die Ursachen von Verstößen sorgfältig zu untersuchen, die Er-


